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 Veröffentlicht am 15.03.2021

Norm

EGZPO ArtXLII

PatG §151

Rechtssatz

Der Kläger muss sich in Bezug auf die konkret vorgeworfene Verletzungshandlung auf eine taugliche gesetzliche oder

vertragliche Rechtsgrundlage für die materielle Rechnungslegungsp6icht berufen können, aus der sich ergibt, worauf

sich die Rechnungslegungspflicht hinsichtlich welcher möglicher (später zu beziffernder) Zahlungsansprüche bezieht.
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